
   Übereignungspfade 
    bei beweglichen Sachen 
 
 
 
 
 

§ 929 S. 1     Einigung 
 

Kennzeichen: vollständiger  Übergabe 
Besitzverlust des Veräußerers 

 
 
 
  § 929 S. 2 
        Einigung 
  Kennzeichen:  Erwerber ist 
  bereits Besitzer;  Besitzverlust  

des Veräußerers 
 
 
 

§ 930     Einigung 
 

Kennzeichen: Veräußerer  Besitzmittlungsverhältnis 
bleibt unmittelbarer Besitzer  zwischen Veräußerer und Erwerber 

 
 
 

§ 931     Einigung 
 

Kennzeichen: Unmittelbarer  Abtretung des Herausgabeanspruchs 
Besitzer ist ein Dritter   des Veräußerers gegen den Dritten 


